
Datenschutzgerechtes eGovernment - Beispielhafte Lösungen  
 

Melderegisterauskunft der Region Nürnberg 
Im Rahmen des MEDIA@Komm-Projektes der Region Nürnberg wurde für die häufig 
nachgefragte Dienstleistung der einfachen Melderegisterauskunft (Art. 34 Abs. 1 MeldeG) 
ein automatisiertes Abrufverfahren über das Internet entwickelt. Wesentlicher Bestandteil ist 
dabei die elektronische Signatur und die Möglichkeit der anonymen Zahlung. Diese 
Anwendung soll in allen fünf beteiligten Städten (Bayreuth, Erlangen, Fürth, Nürnberg und 
Schwabach) des Städteverbundes Nürnberg zum Einsatz kommen.  

Verfahrensbeschreibung 
Die Anwendung ”Melderegisterauskunft” des MEDIA@Komm-Projektes der Region Nürnberg 
unterscheidet zwei Fallkonstellationen: 

• Auskünfte an jedermann auf anonyme Anfrage mit Bezahlung der Gebühren per 
Geldkarte, 

• Auskünfte auf Anfragen von Mitarbeitern registrierter privater Stellen (Firmen, 
Freiberufler usw.) mit Sammelabrechnung der Gebühren. 

Personen der Fallgruppe 2 (Mitarbeiter registrierter privater Stellen) müssen sich bei der 
Anfrage durch die elektronische Signatur identifizieren (qualifiziertes Zertifikat eines 
angezeigten oder akkreditierten Zertifizierungsdiensteanbieters, starke Authentifizierung). 
Die Authentifizierung ist zum Nachweis der Kostenübernahmepflicht der registrierten privaten 
Stelle erforderlich. 
Die Anfrage wird über bereitgestellte elektronische Formulare sowie entsprechende Hinweis- 
und Auswahlfenster gesteuert. Die Anfragedaten werden online mit den gespeicherten Daten 
bei der jeweiligen Meldebehörde abgeglichen und die Anfrage wird online beantwortet, wenn 
die Voraussetzungen des noch in Bayerisches Landesrecht umzusetzenden § 21 Abs. 1a 
Melderechtsrahmengesetz (MRRG) erfüllt sind.  

Datenverarbeitung 
Dienste – wie z.B. Signatur und Bezahlfunktion – werden für alle Städte zentral zur 
Verfügung gestellt, wobei die Datenhoheit der Kommunen gewährleistet ist, indem sämtliche 
zu speichernden und zu verarbeitenden Daten nur innerhalb der jeweiligen Kommune 
vorgehalten werden und keinerlei kommunenübergreifende Zugriffe möglich sind. Die 
Vertraulichkeit der Daten wird bei der Übertragung über das Internet durch SSL-
Verschlüsselung mit 128 Bit oder andere Verschlüsselungsverfahren mit der gleichen 
Verschlüsselungsstärke gewährleistet.   
Für die Authentifizierung mit Signaturkarte und für die Bezahlung mit der Geldkarte, werden  
signierte Java-Applets eingesetzt. Cookies werden (nur) eingesetzt, damit innerhalb einer 
Sitzung mehrere Auskünfte nacheinander eingeholt werden können. Cookies werden mit 
Beendigung der Sitzung aus dem Speicher des Nutzer-PC gelöscht. Das Verfahren 
funktioniert auch dann, wenn die Annahme von Cookies durch den Nutzer zurückgewiesen 
wird. Es sind damit lediglich Einbußen im Handhabungskomfort verbunden.  
Es werden nur die Daten gespeichert, die benötigt werden, um die jeweilige Dienstleistung 
auszuführen und abzurechnen. Zugriffe auf Web-Server werden anonym protokolliert. Die 
Protokolle (Log-Dateien) werden für die Störungsanalyse und für anonyme statistische 
Auswertungen genutzt und nach 30 Tagen gelöscht. Protokolleintragungen, die für den 
Nachweis und die Durchsetzung von Zahlungsansprüchen benötigt werden, werden 
spätestens 180 Tage nach vollständiger Zahlung gelöscht. 
Ein noch zu klärender Aspekt ist u.a. die technische Realisierung des im geänderten MRRG 
geregelten Widerspruchsrechts gegen eine Meldeauskunft über das Internet. 
 



Datenschutzrechtliche Bewertung: 
Das Verfahren nutzt die derzeit verfügbaren technischen Möglichkeiten zur Sicherstellung 
der Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der über Internet übertragenen Daten. Dabei 
wird auch darauf geachtet, die Datenerhebung und Dauer der Datenspeicherung auf das 
erforderliche Maß zu begrenzen.  
Der praktische Einsatz im Echtbetrieb ist jedoch erst möglich, wenn § 21 Abs. 1a 
Melderechtsrahmengesetz (MRRG) in das Bayerische Meldegesetz umgesetzt ist. Dies ist 
im Gesetzentwurf für das "Gesetz zur Stärkung elektronischer Verwaltungstätigkeit" 
vorgesehen. Das Gesetz soll zum 01.01.2003 in Kraft treten.  
 
Projektbetreiber: 
Curiavant Internet GmbH, Hauptmarkt 17, 90403 Nürnberg 
E-Mail: info@curiavant.de 
 
für die Städte Bayreuth, Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach 


